
 

 

SATZUNG 

der Stadt Rendsburg 

über die Abwasserbeseitigung 

(Abwasserbeseitigungssatzung) 

 

 

Berechtigt durch  

- § 4 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2, § 17 Abs. 1 und 2 und § 134 Abs. 5 der Gemeinde-

ordnung für Schleswig-Holstein (GO), 

- §§ 18, 19 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GkZ) 

- §§ 44 bis 46, § 48 und § 111 Abs. 2 LWG 

wird nach Beschlussfassung der Ratsversammlung vom 14.12.2023 folgende Satzung er-

lassen: 
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Abschnitt I: Allgemeines 

§ 1 

Geltungsbereich 

(1) Diese Satzung gilt im gesamten Gebiet der Stadt Rendsburg mit Ausnahme der Grund-

stücke, für die die Abwasserbeseitigungspflicht durch öffentlich-rechtlichen Vertrag auf 

den Abwasserzweckverband Wirtschaftsraum Rendsburg übertragen wurde (Anlage 

A). 

 

(2) Diese Satzung gilt auch für solche Grundstücke außerhalb des Gebiets der Stadt 
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Rendsburg, für die die Abwasserbeseitigungspflicht durch öffentlich-rechtlichen Ver-

trag vollständig auf die Stadt Rendsburg übertragen wurde (Anlage B). 

 

(3) Diese Satzung gilt ferner für die Niederschlagswasserbeseitigung außerhalb des Ge-

biets der Stadt Rendsburg, soweit die Niederschlagswasserbeseitigungspflicht durch 

öffentlich-rechtlichen Vertrag auf die Stadt Rendsburg übertragen wurde (Anlage C). 

 

§ 2 

Abwasserbeseitigungspflicht und ihre Erfüllung durch Dritte 

(1) 1 Auf ihrem Gebiet ist die Stadt Rendsburg (im Folgenden: Stadt) nach Maßgabe von 

§ 44 und § 45 Abs. 5 LWG in Verbindung mit § 54 WHG zur Abwasserbeseitigung ver-

pflichtet, soweit sie die Abwasserbeseitigungspflicht nicht übertragen hat. 2 Soweit 

diese Satzung auch außerhalb des Gebiets der Stadt gilt, ist die Stadt nach Maßgabe 

von § 44, § 45 Abs. 5 und § 46 Abs. 3 LWG in Verbindung mit § 54 WHG zur Abwas-

serbeseitigung verpflichtet. 

(2) 1 Die Stadt darf sich zur Erfüllung ihrer Rechte und Pflichten aus dieser Satzung Dritter 

bedienen, insbesondere darf sie zur Erfüllung ihrer Abwasserbeseitigungspflicht Anla-

gen und Einrichtungen Dritter in Anspruch nehmen oder Dritte ganz oder teilweise mit 

der Abwasserbeseitigung und zugehörigen Tätigkeiten beauftragen. 2 Von der Stadt 

beauftragte Dritte haben sich auf Verlangen gegenüber den nach dieser Satzung Ver-

pflichteten auszuweisen. 

 

§ 3 

Begriffsbestimmungen und Allgemeines 

(1) 1 Abwasser ist gemäß § 54 Abs. 1 WHG  

1. das durch häuslichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch 

in seinen Eigenschaften veränderte Wasser und das bei Trockenwetter damit zu-

sammen abfließende Wasser (Schmutzwasser) sowie 

2. das von Niederschlägen aus dem Bereich von bebauten oder befestigten Flächen 

gesammelt abfließende Wasser (Niederschlagswasser). 
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2 Als Schmutzwasser gelten auch die aus Anlagen zum Behandeln, Lagern und Abla-

gern von Abfällen austretenden und gesammelten Flüssigkeiten. 

(2) 1 Die Abwasserbeseitigung umfasst gemäß § 54 Abs. 2 WHG das Sammeln, Fortlei-

ten, Behandeln, Einleiten, Versickern, Verregnen und Verrieseln von Abwasser sowie 

das Entwässern von Klärschlamm in Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung. 

2 Zur Abwasserbeseitigung gehört auch die Beseitigung des in Kleinkläranlagen anfal-

lenden Schlamms. 3 Ergänzend hierzu umfasst die Verpflichtung zur Abwasserbeseiti-

gung gemäß § 44 Abs. 1 Satz 3 LWG auch das Einsammeln und Abfahren des in ab-

flusslosen Gruben gesammelten Abwassers und die Einleitung und Behandlung in Ab-

wasserbeseitigungsanlagen. 

(3) 1 Grundstück im Sinne dieser Satzung ist jedes Grundstück im bürgerlich-rechtlichen 

Sinne. 2 Grundstücke im bürgerlich-rechtlichen Sinne, die ein und demselben Grund-

stückseigentümer gehören und aufgrund ihrer gemeinsamen Nutzung eine wirtschaft-

liche Einheit bilden, gelten als ein Grundstück. 3 Befinden sich auf einem Grundstück 

mehrere zum dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmte Gebäude, die selbst-

ständig anschließbar sind, so können für jedes dieser Gebäude die für Grundstücke 

maßgeblichen Vorschriften dieser Satzung angewendet werden; die Entscheidung 

hierüber trifft die Stadt nach Anhörung des Grundstückseigentümers. 

(4) 1 Grundstückseigentümer im Sinne dieser Satzung sind diejenigen, die im Grund-

buch als Eigentümer des Grundstücks eingetragen sind, einschließlich der Wohnungs- 

und Teileigentümer. 2 Die Rechte und Pflichten der Grundstückseigentümer nach die-

ser Satzung gelten entsprechend auch für 

1. Erbbauberechtigte, einschließlich Wohnungs- und Teilerbbauberechtigte 

sowie 

2. sonstige dinglich zur Grundstücksnutzung Berechtigte (z.B. Nießbraucher). 

3 Mehrere hinsichtlich desselben Grundstücks dinglich Berechtigte sind als Gesamt-

schuldner verantwortlich. 4 Ist ein Grundstück mit einem Erbbaurecht, einem Woh-

nungserbbaurecht oder einem Teilerbbaurecht belastet, so sind die Erbbauberechtig-

ten anstelle der Grundstückseigentümer nach dieser Satzung berechtigt und verpflich-

tet. 5 Mehrere hinsichtlich desselben Grundstücks Erbbauberechtigte sind als Gesamt-

schuldner verantwortlich. 6 Jeder Wechsel der dinglichen Berechtigung an einem 

Grundstück, insbesondere die Übereignung, ist der Stadt binnen eines Monats anzu-

zeigen. 7 Unterlassen der frühere Berechtigte oder der neue Berechtigte die Anzeige, 
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so sind sie als Gesamtschuldner nach dieser Satzung verantwortlich, bis die Stadt 

Kenntnis von dem Wechsel der dinglichen Berechtigung hat. 

(5) Sammler im Sinne dieser Satzung ist jede Leitung, jeder Kanal oder sonstiger Be-

standteil der zentralen öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtungen, in dem Ab-

wasser aus Grundstücksanschlüssen gebündelt und fortgeleitet wird.  

(6) Anschlussleitung im Sinne dieser Satzung ist die leitungsmäßige Verbindung zwi-

schen dem Sammler und den bebauten oder befestigten Flächen auf dem anschluss-

nehmenden Grundstück. 

(7) 1 Grundstücksanschluss im Sinne dieser Satzung ist die Strecke der Anschlusslei-

tung zwischen Sammler und der Grenze des anschlussnehmenden Grundstücks. 

2 Grenzt das anschlussnehmende Grundstück nicht unmittelbar an das Grundstück, 

auf dem die Anschlussleitung vom Sammler abzweigt, endet der Grundstücksan-

schluss an der Grenze des Grundstücks, auf dem die Anschlussleitung vom Sammler 

abzweigt. 3 Liegt der Sammler in einer öffentlichen Straße, endet der Grundstücksan-

schluss an der Grenze des Straßengrundstücks. 4 Verläuft die öffentliche Straße über 

mehrere Grundstücke, endet der Grundstücksanschluss an der Grenze des äußersten 

Straßengrundstücks. 5 Befindet sich der Revisionsschacht im Sinne von § 18 Abs. 1 

auf der Strecke der Anschlussleitung, die nach Satz 1 bis 4 den Grundstücksanschluss 

bildet, endet der Grundstücksanschluss bereits am Zusammentreffen von Anschluss-

leitung und Revisionsschacht. 6 Gleiches gilt, wenn der Sammler auf dem anschluss-

nehmenden Grundstück liegt. 7 Maßgeblich ist stets die Sicht vom Sammler in Richtung 

des anschlussnehmenden Grundstücks. 

(8) 1 Grundstücksentwässerungsanlage im Sinne dieser Satzung sind alle Anlagen auf 

dem anschlussnehmenden Grundstück, die der Sammlung, Speicherung, Vorbehand-

lung, Prüfung, Messung und Ableitung von Abwasser dienen. 2 Zur Grundstücksent-

wässerungsanlage gehören insbesondere auch Kleinkläranlagen, Rückstausicherun-

gen, Pumpwerke, Vorbehandlungs-, Versickerungs-, Mess-, Kontroll-, Rückhaltungs- 

und Hebeanlagen sowie solche Anlagen, mit denen die Menge des eingeleiteten Ab-

wassers dosiert oder gedrosselt wird. 3 Weiterhin gehört auch die Strecke der An-

schlussleitung zwischen Grundstücksanschluss und den bebauten oder befestigten 

Flächen auf dem anschlussnehmenden Grundstück samt zugehörigen Anlagen (z. B. 

Schächten) zur Grundstücksentwässerungsanlage. 4 Bei Druckentwässerung ist auch 

das private Pumpwerk Teil der Grundstücksentwässerungsanlage. 
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(9) Mischverfahren ist die Ableitung von Schmutz– und Regenwasser in einem gemein-

samen Sammler. 

(10) Trennverfahren ist die Ableitung von Schmutz– und Regenwasser in getrennten 

Sammlern. 

§ 4 

Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht 

Entfällt - Einstweilen frei 

 

§ 5 

Öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtungen 

Zur Erfüllung der ihr obliegenden Abwasserbeseitigungspflichten betreibt die Stadt im Gel-

tungsbereich dieser Satzung folgende öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtungen: 

1. eine selbständige öffentliche Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung 

im Misch- und Trennverfahren (zentrale öffentliche Schmutzwasserbeseitigungs-

einrichtung), 

2. eine selbständige öffentliche Einrichtung zur zentralen Niederschlagswasserbesei-

tigung im Misch- und Trennverfahren (zentrale öffentliche Niederschlagswasserbe-

seitigungseinrichtung)  

(zentrale öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtungen) 

sowie 

3. eine selbständige öffentliche Einrichtung zur Beseitigung des in Kleinkläranlagen 

anfallenden Schlamms (dezentrale öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung). 

 

§ 6 

Bestandteile der öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtungen 

(1) 1 Zur zentralen öffentlichen Schmutzwasserbeseitigungseinrichtung gehören ohne 

Rücksicht auf ihre technische Selbstständigkeit und ihren Standort alle Anlagen zur 

Schmutzwasserbeseitigung, die die Stadt für diesen Zweck selbst vorhält, benutzt oder 

finanziert.  2 Dies sind insbesondere: 
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1. die Schmutz- und Mischwassersammler mit Reinigungs- und Kontrollschächten, 

Druckrohrleitungen, Pumpwerke und -stationen, Messstationen, Hebeanlagen, 

Rückhalte- und Ausgleichsbecken, 

2. die Anlagen zur Behandlung des Schmutzwassers, insbesondere das Klärwerk mit 

allen zugehörigen technischen Anlagen 

und 

3. die Grundstücksanschlüsse für die Schmutzwasserbeseitigung. 

3 Zur zentralen öffentlichen Schmutzwasserbeseitigungseinrichtung gehören weiterhin 

auch  

1. die von Dritten hergestellten und unterhaltenen Anlagen, wenn sich die Stadt ihrer 

zur Schmutzwasserbeseitigung bedient und zu ihrer Unterhaltung beiträgt 

sowie 

2. alle Rechte, die die Stadt zum Zwecke der Schmutzwasserbeseitigung innehat, 

insbesondere Mitbenutzungsrechte an Anlagen Dritter. 

(2) 1 Zur zentralen öffentlichen Niederschlagswasserbeseitigungseinrichtung gehören 

ohne Rücksicht auf ihre technische Selbstständigkeit und ihren Standort alle Anlagen 

zur Niederschlagswasserbeseitigung, die die Stadt für diesen Zweck selbst vorhält, 

benutzt oder finanziert. 2 Dies sind insbesondere: 

1. die Niederschlags- und Mischwassersammler mit Reinigungs- und Kontrollschäch-

ten, Druckrohrleitungen, Pumpwerke und -stationen, Messstationen, Hebeanlagen, 

Rückhalte- und Ausgleichsbecken, Einleitbauwerke, 

2. die Anlagen zur Behandlung des Niederschlagswassers; z. B. Regenklärbecken, 

3. die Grundstücksanschlüsse für die Niederschlagswasserbeseitigung, 

4. verrohrte Gräben und Rigolen 

und 

5. zum Zwecke der Niederschlagswasserbeseitigung hergestellte offene Anlagen 

zum Sammeln, Fortleiten und Versickern des Niederschlagswassers (zum Beispiel 

Mulden oder offene Gräben) sowie, soweit nicht bereits von Vorstehendem erfasst, 

Gräben und solche Gewässer, die aufgrund der vorgeschriebenen wasserrechtli-

chen Verfahren Bestandteil der zentralen öffentlichen Niederschlagswasserbesei-

tigungseinrichtung geworden sind. 
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3 Zur zentralen öffentlichen Niederschlagswasserbeseitigungseinrichtung gehören wei-

terhin auch  

1. die von Dritten hergestellten und unterhaltenen Anlagen, wenn sich die Stadt ihrer 

zur Niederschlagswasserbeseitigung bedient und zu ihrer Unterhaltung beiträgt 

sowie  

2. alle Rechte, die die Stadt zum Zwecke der Niederschlagswasserbeseitigung inne-

hat, insbesondere Mitbenutzungsrechte an Anlagen Dritter. 

(3) 1 Zur dezentralen öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtung gehören ohne Rück-

sicht auf ihre technische Selbstständigkeit und ihren Standort alle Anlagen und Mittel 

zur Abwasserbeseitigung, die die Stadt zur Beseitigung des in Kleinkläranlagen anfal-

lenden Schlamms selbst vorhält, benutzt oder finanziert. 2 Dies sind insbesondere die 

Anlagen zur Behandlung des Abwassers (z.B. Klärwerk) mit allen zugehörigen techni-

schen Anlagen. 3 Zur dezentralen öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtung gehö-

ren weiterhin auch alle Rechte, die die Stadt zum Zwecke der Beseitigung des in Klein-

kläranlagen anfallenden Schlamms innehat, insbesondere Rechte gegenüber Dritten, 

die die Stadt mit der Beseitigung beauftragt. 

 

§ 7 

Herstellung, Änderung und Beseitigung der öffentlichen Abwasserbeseitigungs-

einrichtungen und ihrer Bestandteile, Betretungsrechte 

(1) 1 Die Stadt bestimmt über die Lage, Führung, Größe, Weite, Art und Umfang, Herstel-

lung, Änderung, Unterhaltung und Beseitigung der öffentlichen Abwasserbeseitigungs-

einrichtungen und ihrer Bestandteile. 2 Die öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrich-

tungen und ihre Bestandteile werden ausschließlich von der Stadt hergestellt, verän-

dert, unterhalten und beseitigt. 

(2) Ein Rechtsanspruch auf die Herstellung, Änderung und Beseitigung der öffentlichen 

Abwasserbeseitigungseinrichtungen oder ihrer Bestandteile besteht nicht. 

(3) Die öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtungen und ihre Bestandteile dürfen nur 

von Beschäftigten der Stadt sowie von der Stadt beauftragten Dritten (z.B. Abfuhrun-

ternehmen) betreten werden. 
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Abschnitt II: Anschluss- und Benutzung 

§ 8 

Anschlussrecht 

(1) 1 Jeder Grundstückseigentümer hat vorbehaltlich der Einschränkungen in dieser Sat-

zung das Recht, sein Grundstück zum Zwecke der Abwasserbeseitigung an die jeweils 

bestehende zentrale öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung anzuschließen (An-

schlussrecht). 2 Das Anschlussrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstücke, für die 

die Stadt abwasserbeseitigungspflichtig ist und  

1. auf denen ein betriebsfertiger Sammler der jeweils zentralen öffentlichen Abwas-

serbeseitigungseinrichtung verlegt ist, 

2. die an einer öffentlichen Straße anliegen, in der ein betriebsfertiger Sammler der 

jeweils zentralen öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtung in unmittelbarer 

Nähe zum Grundstück verlegt ist 

oder 

3. die an einem Grundstück (z.B. einer Privatstraße oder einem Grünstreifen) anlie-

gen, auf dem in unmittelbarer Nähe ein betriebsfertiger Sammler der jeweils zent-

ralen öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtung verlegt ist und der Bestand des 

Sammlers sowie des ersten Grundstücksanschlusses zugunsten der Stadt dauer-

haft rechtlich gesichert ist. 

(2) 1 Erfüllt ein Grundstück nicht die Voraussetzungen aus Absatz 1, kann die Stadt dem 

Grundstückseigentümer den Anschluss auf Antrag gestatten, wenn das öffentliche 

Wohl hierdurch nicht beeinträchtigt wird. 2 Liegt ein Grundstück nicht an einer öffentli-

chen Straße im Sinne von Absatz 1 Satz 2 Ziffer 2 oder einem Grundstück im Sinne 

von Absatz 1 Satz 2 Ziffer 3 (z.B. bei Hinterliegergrundstücken), soll die Stadt den 

Anschluss nur zulassen, wenn das Grundstück über eine tatsächliche und dauerhaft 

rechtlich gesicherte leitungstechnische Zugangsmöglichkeit zu einer öffentlichen 

Straße im Sinne von Absatz 1 Satz 2 Ziffer 2 oder einem Grundstück im Sinne von 

Absatz 1 Satz 2 Ziffer 3 verfügt. 

(3) Besteht kein Anschlussrecht an die zentrale öffentliche Schmutzwasserbeseitigungs-

einrichtung nach Absatz 1 und ist ein Anschluss an die zentrale öffentliche Schmutz-

wasserbeseitigungseinrichtung nach Absatz 2 nicht gestattet, hat der Grundstücksei-
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gentümer vorbehaltlich der Einschränkungen in dieser Satzung das Recht, sein Grund-

stück zum Zwecke der Schmutzwasserbeseitigung an die dezentrale öffentliche Ab-

wasserbeseitigungseinrichtung anzuschließen. 

(4) 1 Besteht kein Anschlussrecht an die zentrale öffentliche Niederschlagswasserbeseiti-

gungseinrichtung nach Absatz 1 und ist ein Anschluss an die zentrale öffentliche Nie-

derschlagswasserbeseitigungseinrichtung nach Absatz 2 nicht gestattet, hat der 

Grundstückseigentümer das Recht, das auf seinem Grundstück anfallende Nieder-

schlagswasser mittels Anlagen zu versickern, zu verdunsten oder anderweitig zu ver-

brauchen. 2 Daneben bestehende Rechte, dass auf dem Grundstück anfallende Nie-

derschlagswasser nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen in Gewässer ein-

zuleiten, bleiben unberührt. 

§ 9 

Versagung des Anschlussrechts und Anschluss zu anderen Zwecken als der Ab-

wasserbeseitigung 

(1) Die Stadt kann den Anschluss an die zentrale öffentliche Schmutzwasserbeseitigungs-

einrichtung versagen,  

1. wenn die Übernahme des Schmutzwassers technisch oder wegen der unverhält-

nismäßigen Kosten nicht möglich ist und eine gesonderte Beseitigung des 

Schmutzwassers das Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt 

oder 

2. das Schmutzwasser wegen seiner Art oder Menge nicht zusammen mit dem in 

Haushaltungen anfallenden Schmutzwasser beseitigt werden kann und eine ge-

sonderte Beseitigung des Schmutzwassers das Wohl der Allgemeinheit nicht be-

einträchtigt. 

(2) Die Stadt kann den Anschluss an die zentrale öffentliche Niederschlagswasserbeseiti-

gungseinrichtung versagen,  

1. wenn technisch oder aufgrund der Kapazität keine oder nur wirtschaftlich unzumut-

bare Möglichkeiten zur Aufnahme oder Behandlung des Niederschlagswassers 

durch die Einrichtung bestehen 

oder 

2. wenn die Beseitigung des auf dem Grundstück anfallenden Niederschlagswassers 

ohne unverhältnismäßige Kosten möglich und wasserwirtschaftlich sinnvoll ist. 
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(3) 1 Der Anschluss von Drainageleitungen zur Ableitung von Niederschlagswasser, freiem 

oder gespanntem Grundwasser, Quellwasser, Baugrubenwasser oder unbelastetem 

Drainagewasser an die zentralen öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtungen ist 

unzulässig. 2 Die Stadt kann auf Antrag Ausnahmen zulassen. 3 Wasserrechtliche Er-

laubnis- oder Bewilligungserfordernisse bleiben unberührt.  

§ 10 

Benutzungsrecht 

Sobald ein Grundstück betriebsfertig an eine der öffentlichen Abwasserbeseitigungsein-

richtungen angeschlossen wurde, darf das auf dem Grundstück anfallende Abwasser nach 

Maßgabe dieser Satzung in diese Einrichtung eingeleitet werden bzw. zur Beseitigung 

überlassen werden (Benutzungsrecht). 

 

§ 11 

Ausschluss und Begrenzung des Benutzungsrechts 

(1) Das Benutzungsrecht ist ausgeschlossen, soweit der Grundstückseigentümer zur Ab-

wasserbeseitigung verpflichtet oder die Stadt für das Grundstück nicht abwasserbesei-

tigungspflichtig ist. 

(2) 1 Die öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtungen dürfen nur entsprechend ihrer 

jeweiligen Zweckbestimmung benutzt werden. 2 Wird ein Grundstück im Trennverfah-

ren entsorgt, dürfen Schmutz- und Niederschlagswasser nur in die jeweils dafür vor-

gesehenen Grundstücksanschlüsse und Sammler eingeleitet werden. 3 In Kleinkläran-

lagen darf kein Niederschlagswasser eingeleitet werden. 

(3) In die zentralen öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtungen sowie in Kleinkläran-

lagen darf Abwasser nicht eingeleitet werden, wenn zu besorgen ist, dass dadurch: 

1. die Funktion der jeweiligen Einrichtung so erheblich gestört werden wird, dass 

dadurch die Anforderungen an die Einleitungserlaubnisse nicht eingehalten oder 

der Betrieb und Bestand nachteilig beeinflusst werden können, 

2. schädliche Ausdünstungen, giftige, übelriechende oder explosionsbildende 

Dämpfe oder Gas austreten werden, 

3. Bau- und Werkstoffe in einer Weise angegriffen werden, dass damit eine Störung 

der Funktionsfähigkeit der Einrichtungen einhergehen wird, 
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4. das Betriebspersonal in seiner Tätigkeit gefährdet oder gesundheitlich beeinträch-

tigt werden wird, 

5. die Abwasser- und Schlammbehandlung sowie die Klärschlammverwertung we-

sentlich erschwert werden wird, 

6. von der jeweiligen Einrichtung sonstige schädliche Auswirkungen auf die Umwelt, 

insbesondere auf die Gewässer, ausgehen werden 

7. der Gewässerzustand des Vorfluters geschädigt werden wird  

oder  

8. die Stadt, einschließlich ihrer Eigenbetriebe, ihre wasserrechtlichen Verpflichtun-

gen ganz oder teilweise nicht erfüllen können wird. 

(4) In die zentralen öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtungen sowie in Kleinkläran-

lagen dürfen insbesondere nicht eingeleitet werden: 

1. Stoffe, die die Sammler verstopfen können, z. B. feste Stoffe, (auch in zerkleiner-

tem Zustand) wie Schutt, Müll, Schlamm, Sand, Glas, Asche, Kehricht, Lumpen, 

Feuchttücher Latexreste, Hygieneartikel, Fasern, Kunststoffe, Dung, Küchenab-

fälle, Textilien, Pappe, grobes Papier, Altpapier u. ä. sowie Abfälle aus gewerbli-

chen und landwirtschaftlichen Betrieben, z. B. Trester, Trub, hefeartige Rück-

stände, Molke, Latizes, Lederreste und Borsten; 

2. Abwasser aus Industrie- und Gewerbebetrieben,  

a) das wärmer als + 35 Grad Celsius oder gasförmig ist, 

b) das einen pH-Wert von unter 6,5 oder über 10 aufweist 

oder 

c) das aufschwimmende Öle oder Fette enthält; 

3. flüssige und später erhärtende Stoffe, z. B. Zement, Kalk, Kalkhydrat, Gips, Mörtel, 

Karbide, Kartoffelstärke (ohne Stärkeabscheider), Schlempe, Kunstharze, Bitumen 

und Teer sowie deren Emulsionen; 

4. feuergefährliche, fett- oder ölhaltige Stoffe, die explosionsfähige Gemische bilden 

können, wie z. B. abscheidbare, emulgierte und gelöste Leichtflüssigkeiten wie 

Benzin, Heizöl, Schmieröl, tierische oder pflanzliche Öle und Fette einschließlich 

des durch diese Stoffe verunreinigten Waschwassers, Räumgut aus Leichtstoff- 

oder Fettabscheidern; 
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5. Stoffe, die mit Abwasser reagieren und dadurch schädliche Produkte oder Wirkun-

gen erzeugen, z. B. Säuren, Laugen und Salze, chlorierte Kohlenwasserstoffe, 

Phosgene, Schwefelwasserstoff, Blausäure, Stickstoffwasserstoffsäure und deren 

Salze, Karbide, die Azythelen bilden, Unkraut- und Schädlingsbekämpfungsmittel, 

Schwerflüssigkeiten, Fäkalien jeglicher Konsistenz aus mobilen Toilettenanlagen, 

sofern diesen schwer abbaubare oder giftige Desinfektionsmittel zugesetzt wurden; 

6. Silage und Tierfäkalien, z. B. Jauche, Gülle, Mist und Abgänge aus Tierhaltungen; 

7. Medikamente, bakteriell belastete, mit Keimen behaftete oder infektiöse Stoffe 

(nicht im Sinne von normal verschmutztem häuslichem Abwasser), z. B. Schlacht-

hofabfälle, Tierkörper, Panseninhalt, Blut, Hautabfälle, in Fäulnis übergegangenes 

Abwasser; 

8. pflanzen- oder bodenschädliche Abwässer; 

9. radioaktive Stoffe im Sinne des Atomgesetzes (AtG); 

10. Schmutz- oder Mischwasser, deren Inhaltsstoffe sowie deren Beschaffenheit die 

Grenzwerte aus der Anlage D dieser Satzung oder die Richtwerttabelle der Anlage 

I zum Arbeitsblatt A 115 der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwas-

ser und Abfall e. V. (DWA) in der jeweils aktuellen Fassung überschreiten, wobei 

der jeweils niedrigere Wert maßgebend ist; 

11. Dämpfe und Gase, sowie Stoffe, die Dämpfe und Gase bilden; 

12. Kaltreiniger, die chlorierte Wasserstoffe enthalten oder die die Ölabscheidung ver-

hindern; 

13. Farbstoffe, soweit sie zu einer deutlichen Verfärbung des Abwassers in der Kana-

lisation oder im Gewässer führen, Lacke und Lösungsmittel; 

14. Reinigungs- und Desinfektionsmittel sowie Spül- und Waschmittel, die zu unver-

hältnismäßig großer Schaumbildung in der Kanalisation oder im Gewässer führen; 

15. Grundwasser, Quellwasser, Drainagewasser oder Baugrubenwasser soweit die 

Einleitung nicht gemäß § 9 Abs. 3 ausnahmsweise zugelassen wurde; 

16. Absetz- oder Abscheidegut, Schlämme oder Suspensionen aus Vorbehandlungs-

anlagen, Räumgut aus Kleinkläranlagen und Abortanlagen; 

17. Stoffe oder Stoffgruppen, die wegen der Besorgnis einer Giftigkeit, Langlebigkeit, 

Anreicherungsfähigkeit oder einer krebserzeugenden, fruchtschädigenden oder 
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erbgutverändernden Wirkung als gefährlich zu bewerten sind, z. B. Schwermetalle, 

Cyanide, halogenierte Kohlenwasserstoffe, polycyclische Aromate, Phenole; 

18. Abwasser, das aus Verfahren der Veränderung genetischen Materials im Sinne von 

§ 3 Ziffer 3a des Gesetzes zur Regelung der Gentechnik (GenTG) stammt sowie 

Abwasser, das bei gentechnischen Arbeiten im Sinne von § 3 Ziffer 2 GenTG an-

gefallen ist; 

19. Abwasser, das den Anforderungen eines bestandskräftigen oder für sofort vollzieh-

bar erklärten wasserrechtlichen Bescheids nicht entspricht. 

(5) Ausgenommen von Absatz 3 und 4 sind 

1. unvermeidbare Spuren solcher Stoffe im Abwasser, wie sie in Art und Menge auch 

im Abwasser aus Haushaltungen üblicherweise anzutreffen sind; 

2. Stoffe, die nicht vermieden oder in einer Vorbehandlungsanlage zurückgehalten 

werden können und deren Einleitung die Stadt Grundstückseigentümern im Einzel-

fall gestattet hat. 

(6) Der Anschluss von Zerkleinerungsgeräten an die zentralen öffentlichen Abwasserbe-

seitigungseinrichtungen oder Grundstücksentwässerungsanlagen für die in Absatz 4 

Ziffer 1 aufgeführten Stoffe und Abfälle oder die Verdünnung von Abwasser zur Ein-

haltung von Grenz- oder Einleitungswerten ist unzulässig. 

(7) Der Anschluss von Dampfleitungen oder Dampfkesseln an die zentralen öffentlichen 

Abwasserbeseitigungseinrichtungen oder Grundstücksentwässerungsanlagen ist nicht 

zulässig. 

(8) Wer Abwasser einleitet, das die in Absatz 3 und 4 genannten Stoffe enthält, hat nach 

Aufforderung durch die Stadt regelmäßig über Art und Beschaffenheit des Abwassers 

sowie über dessen Menge Auskunft zu geben und die dazu erforderlichen technischen 

Einrichtungen, insbesondere Messeinrichtungen, vorzuhalten.  

(9) Ändert sich die Art oder Beschaffenheit des von einem Grundstück eingeleiteten Ab-

wassers oder erhöht sich die Menge des von einem Grundstück eingeleiteten Abwas-

sers wesentlich und reichen die vorhandenen öffentlichen Abwasserbeseitigungsein-

richtungen für die Aufnahme oder Reinigung des veränderten Abwassers oder der er-

höhten Abwassermengen nicht aus, kann die Stadt die Aufnahme dieses Abwassers 

versagen. 

(10) Die Stadt kann die Einleitung von Schmutzwasser,  
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1. das wegen seiner Art oder Menge nicht zusammen mit dem in Haushaltungen an-

fallenden Schmutzwasser beseitigt werden kann 

oder 

2. dessen Übernahme technisch nicht möglich ist oder wegen unverhältnismäßiger 

Kosten nicht vertretbar ist 

untersagen.  

(11) Die Stadt kann die Einleitung von Niederschlagswasser untersagen, wenn  

1. technisch oder aufgrund der Kapazität keine oder nur wirtschaftlich unzumutbare 

Möglichkeiten zur Aufnahme oder Behandlung des Niederschlagswassers durch 

die zentrale öffentliche Niederschlagswasserbeseitigungseinrichtung bestehen 

oder 

2. die Beseitigung des auf dem Grundstück anfallenden Niederschlagswassers ohne 

unverhältnismäßige Kosten möglich und wasserwirtschaftlich sinnvoll ist. 

(12) 1 Die Stadt kann im Einzelfall Mengen- und Frachtgrenzen festlegen. 2 Sie kann das 

Benutzungsrecht davon abhängig machen, dass auf dem Grundstück eine Vorbehand-

lung, Abscheidung oder eine Rückhaltung und dosierte oder gedrosselte Einleitung 

des Abwassers erfolgt. 3 Sie kann insbesondere bei gewerblichem oder industriellem 

Abwasser nach Maßgabe des Einzelfalls Einleitungsbedingungen festsetzen, die die 

Schädlichkeit des Abwassers vor der Einleitung in die Abwasseranlage vermindern o-

der seine Abbaufähigkeit verbessern. 4 Sie kann zu diesem Zweck den Einbau von 

Messgeräten und anderen Selbstüberwachungseinrichtungen sowie eine Vorbehand-

lung oder eine Rückhaltung verlangen. 

(13) Wasser, das zum Waschen von Fahrzeugen oder Fahrzeugteilen verwendet 

wurde, darf nicht über Straßeneinläufe oder auf andere Weise in die zentrale öffentli-

che Niederschlagswasserbeseitigungseinrichtung eingeleitet werden. 

(14) 1 Die Stadt kann die Einleitung von Abwasser aus Wohnmobilen, Hausbootanlagen, 

Segelyachten u.ä. genehmigen. 2 Ist die Einleitung genehmigt, darf das Abwasser nur 

zu den von der Stadt bestimmten Zeiten und nur unter Beachtung der Bestimmungen 

dieser Satzung an eigens dafür eingerichteten Abnahmestationen in die zentrale öf-

fentliche Schmutzwasserbeseitigungseinrichtung eingeleitet werden. 

(15) Abwasser, das als Kühlwasser benutzt wurde und unbelastet ist, darf nur auf Antrag 
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und mit Zustimmung der Stadt in die zentrale öffentliche Niederschlagswasserbeseiti-

gungseinrichtung eingeleitet werden. 

(16) Ist bei Betriebsstörungen oder Notfällen in Gewerbe- oder Industriebetrieben der 

Anfall verschmutzten Löschwassers nicht auszuschließen, kann die Stadt verlangen, 

dass der Grundstückseigentümer entsprechende Vorkehrungen trifft und Einrichtun-

gen schafft, mit denen solches Abwasser gespeichert und entweder zu einem von der 

Stadt bestimmten Zeitpunkt in die öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtungen 

eingeleitet oder auf andere Weise vom Grundstückseigentümer ordnungsgemäß ent-

sorgt werden muss. 

(17) 1 Die Einleitung von Kondensaten aus gas- oder ölbetriebenen Feuerungsanlagen 

in die zentralen öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtungen und Kleinkläranlagen 

ist genehmigungsbedürftig. 2 Die Genehmigung ist bei der Stadt zu beantragen und 

kann erteilt werden: 

1. bei Brennwertkesseln mit einer Nennwärmebelastung bis zu 25 kW auch ohne 

Neutralisation, wenn die Richtwerte des DWA-Merkblattes M 251 – Tabelle II – in 

den Kondensaten eingehalten werden (durch Bauart-Zulassungsprüfung); 

2. bei Feuerungsanlagen mit einer Nennwärmebelastung über 25 kW bis zu 200 kW 

ausnahmsweise, wenn keine Neutralisations-, aber eine geeignete Rückhaltevor-

richtung vorhanden ist; 

3. grundsätzlich bei Anlagen mit einer Nennwärmebelastung über 200 kW und in allen 

anderen Fällen nur mit einer Neutralisationseinrichtung, deren Funktionstüchtigkeit 

und deren wartungsfreier Betrieb für mindestens eine Heizperiode gewährleistet 

wird. 3 Damit die Einhaltung der Einleitungsgrenzwerte gewährleistet ist, muss die 

Neutralisationsanlage ordnungsgemäß von einem fachlich geeigneten Unterneh-

men gewartet und kontrolliert werden. 4 Der Stadt ist mindestens einmal im Jahr ein 

Wartungsbericht zuzuleiten. 

(18) 1 Abwasser, dessen Einleitung in öffentliche Abwasseranlagen gemäß § 58 WHG 

genehmigungspflichtig ist (Indirekteinleitung), darf nur in die zentralen öffentlichen Ab-

wasserbeseitigungseinrichtungen und Kleinkläranlagen eingeleitet werden, wenn  

1. das Abwasser vor der Einleitung nach dem Stand der Technik behandelt wurde,  

2. die in den Anlagen zur Abwasserverordnung aufgeführten Grenzwerte eingehalten 

sind  



S. 17 

 

und  

3. die Einleitung gemäß § 58 WHG und § 48 LWG genehmigt ist oder die Genehmi-

gung als erteilt gilt. 

2 Enthalten die Anlagen zur Abwasserverordnung für Abwasser aus bestimmten Her-

kunftsbereichen keine Grenzwerte, gelten die in der Anlage D zu dieser Satzung an-

gegebenen Grenzwerte als Überwachungswerte. 3 Dabei ist der jeweils niedrigere 

Wert maßgebend. 

(19) Soweit es die technischen Anforderungen des Betriebes der öffentlichen Abwas-

serbeseitigungseinrichtungen zulassen, kann die Stadt befristete, jederzeit widerrufli-

che Ausnahmen von den vorstehenden Einleitungsverboten und -bedingungen ertei-

len, wenn sich anderenfalls eine nicht beabsichtigte Härte für den Betroffenen ergäbe 

und Gründe des öffentlichen Wohls, insbesondere der Schutz der Gewässer, nicht ent-

gegenstehen. 

(20) 1 Wer gegen die vorstehenden Einleitungsverbote und -bedingungen verstößt, haf-

tet für den dadurch entstehenden Schaden. 2 Als Schaden in diesem Sinne gilt auch 

eine Erhöhung der Abwasserabgabe nach dem Abwasserabgabengesetz, die die 

Stadt infolge des Verstoßes leisten muss. 3 Verursachen mehrere Personen den Ver-

stoß oder sind mehrere Personen für den Verstoß verantwortlich, so haften sie als 

Gesamtschuldner. 

 

§ 12 

Anschlusszwang 

(1) 1 Jeder Grundstückseigentümer hat vorbehaltlich der Einschränkungen in dieser Sat-

zung die Pflicht, sein Grundstück zum Zwecke der Abwasserbeseitigung an die jeweils 

bestehende zentrale öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung anzuschließen, so-

bald Abwasser auf dem Grundstück anfällt, die Stadt für dieses Abwasser abwasser-

beseitigungspflichtig ist und das Grundstück an die jeweilige bestehende zentrale öf-

fentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung angeschlossen werden kann (Anschluss-

zwang). 2 Im Sinne des Satzes 1 kann ein Grundstück angeschlossen werden, wenn 

1. auf dem Grundstück ein betriebsfertiger Sammler der jeweils zentralen öffentlichen 

Abwasserbeseitigungseinrichtung verlegt ist, 
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2. das Grundstück an einer öffentlichen Straße anliegt, in der ein betriebsfertiger 

Sammler der jeweils zentralen öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtung in un-

mittelbarer Nähe zum Grundstück verlegt ist, 

3. das Grundstück an einem Grundstück (z.B. einer Privatstraße oder einem Grün-

streifen) anliegt, auf dem in unmittelbarer Nähe ein betriebsfertiger Sammler der 

jeweils zentralen öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtung verlegt ist und der 

Bestand des Sammlers sowie des ersten Grundstücksanschlusses zugunsten der 

Stadt dauerhaft rechtlich gesichert ist, 

4. das Grundstück, ohne dass die Voraussetzungen aus Ziffer 2. oder 3. vorliegen, 

eine tatsächliche und dauerhaft rechtlich gesicherte leitungstechnische Zugangs-

möglichkeit zu einer öffentlichen Straße hat, in der ein betriebsfertiger Sammler der 

jeweils zentralen öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtung in unmittelbarer 

Nähe zum Grundstück verlegt ist, 

5. das Grundstück, ohne dass die Voraussetzungen aus Ziffer 2. oder 3. vorliegen, 

eine tatsächliche und dauerhaft rechtlich gesicherte leitungstechnische Zugangs-

möglichkeit zu einem Grundstück (z.B. einer Privatstraße oder einem Grünstreifen) 

hat, auf dem in unmittelbarer Nähe ein betriebsfertiger Sammler der jeweils zent-

ralen öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtung verlegt ist und der Bestand des 

Sammlers sowie des ersten Grundstücksanschlusses zugunsten der Stadt dauer-

haft rechtlich gesichert ist. 

3 Satz 1 und 2 gelten auch, wenn das Grundstück wegen der Höhenverhältnisse nur 

über eine Abwasserhebeanlage angeschlossen werden kann oder das bisherige Ver-

fahren der Abwasserbeseitigung umgestellt wird (z. B. von Freigefälleentwässerung 

auf Druckrohrentwässerung).  

(2) 1 Die Stadt entscheidet, wann der Sammler und der erste Grundstücksanschluss be-

triebsfertig sind. 2 Die Entscheidung wird durch öffentliche Bekanntgabe oder schriftlich 

an den Grundstückseigentümer bekanntgegeben. 3 Erfolgt die Bekanntgabe erst nach 

der Herstellung einer baulichen Anlage auf dem Grundstück, hat der Grundstücksei-

gentümer sein Grundstück innerhalb von zwei Monaten nach der Bekanntgabe anzu-

schließen. 

(3) Besteht für ein Grundstück kein Anschlusszwang an die zentrale öffentliche Schmutz-

wasserbeseitigungseinrichtung nach Absatz 1, hat der Grundstückseigentümer, dem 

die Stadt die Pflicht zur Beseitigung von häuslichem Schmutzwasser durch den Betrieb 
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einer Kleinkläranlage übertragen hat, sein Grundstück zum Zwecke der Schmutzwas-

serbeseitigung an die dezentrale öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung anzu-

schließen (Anschlusszwang). 

(4) Besteht für ein Grundstück kein Anschlusszwang an die zentrale öffentliche Nieder-

schlagswasserbeseitigungseinrichtung nach Absatz 1, hat der Grundstückseigentümer 

das auf seinem Grundstück anfallende Niederschlagswasser mittels Anlagen zu versi-

ckern, zu verdunsten, anderweitig zu verbrauchen oder nach Maßgabe der gesetzli-

chen Bestimmungen in Gewässer einzuleiten. 

(5) Sobald ein Grundstück dem Anschlusszwang unterliegt, hat der Grundstückseigentü-

mer unverzüglich einen Antrag nach § 16 Abs. 2 zu stellen. 

 

§ 13 

Benutzungszwang 

(1) Soweit ein Grundstück dem Anschlusszwang an eine zentrale öffentliche Abwasser-

beseitigungseinrichtung unterliegt, so ist, vorbehaltlich der Einschränkungen in dieser 

Satzung, das gesamte jeweilige Abwasser, dass auf dem Grundstück anfällt und für 

das die Stadt abwasserbeseitigungspflichtig ist, in die jeweilige zentrale öffentliche Ab-

wasserbeseitigungseinrichtung einzuleiten, sobald der zugehörige erste Grundstücks-

anschluss betriebsfertig hergestellt ist. 

(2) 1 Soweit ein Grundstück dem Anschlusszwang an die dezentrale öffentliche Abwasser-

beseitigungseinrichtung unterliegt, so ist, vorbehaltlich der Einschränkungen in dieser 

Satzung, das gesamte Schmutzwasser, dass auf dem Grundstück anfällt, in die Klein-

kläranlage auf dem Grundstück einzuleiten. 2 Der in der Kleinkläranlage anfallende 

Schlamm ist der Stadt oder einem von ihr beauftragten Dritten bei Abholung zu über-

lassen. 

 

§ 14 

Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang 

(1) 1 Die Stadt kann auf Antrag Befreiungen vom Anschluss- oder Benutzungszwang ge-

währen, wenn der Anschluss oder die Benutzung für den Grundstückseigentümer un-

ter Berücksichtigung der Erfordernisse des Gemeinwohls unzumutbar ist und die Be-

freiung wasserwirtschaftlich unbedenklich ist. 2 Die Befreiung darf nicht zu einer nach 
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den wasserrechtlichen Vorschriften nicht zulässigen Beseitigung des Abwassers füh-

ren. 3 Wird die Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang für die zentrale öf-

fentliche Schmutzwasserbeseitigungseinrichtung ausgesprochen, unterliegt das 

Grundstück dem Anschluss- und Benutzungszwang an die dezentrale öffentliche Ab-

wasserbeseitigungseinrichtung gemäß § 12 Abs. 3 und § 13 Abs. 2. 

(2) 1 Soweit Grundstückseigentümer Niederschlagswasser auf ihrem Grundstück in einem 

Wasserspeicher sammeln und verbrauchen oder verwerten (z.B. für die Gartenbewäs-

serung), sind sie für diese Niederschlagswassermengen vom Benutzungszwang für 

die entsprechende zentrale öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung befreit. 2 Ge-

langt gesammeltes Niederschlagswasser nach Verbrauch und Verwertung in die zent-

rale öffentliche Schmutzwasserbeseitigungseinrichtung (z.B. Toilettenspülung), ist der 

Grundstückseigentümer verpflichtet, dies bei der Stadt anzuzeigen und diese Wasser-

mengen durch eine geeignete und geeichte Messvorrichtung zu erfassen. 

 

§ 15 

Grundstücksanschlüsse 

(1) 1 Jedes Grundstück muss über einen eigenen unmittelbaren Grundstücksanschluss an 

die jeweilige zentrale öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung verfügen. 2 Wird ein 

Grundstück im Trennverfahren entsorgt, muss es über eigene und getrennte Grund-

stücksanschlüsse an die zentrale öffentliche Schmutzwasserbeseitigungseinrichtung 

und die zentrale öffentliche Niederschlagswasserbeseitigungseinrichtung verfügen. 

(2) Die Stadt kann auf Antrag weitere als die nach Absatz 1 erforderlichen Grundstücks-

anschlüsse zulassen.  

(3) 1 Die Stadt kann ausnahmsweise den Anschluss von mehreren Grundstücken an einen 

gemeinsamen Grundstücksanschluss zulassen. 2 Die Ausnahme darf nur gewährt wer-

den, wenn die beteiligten Grundstückseigentümer die Herstellung, Unterhaltung und 

Benutzung der Grundstücksentwässerungsanlage auf dem jeweils fremden Grund-

stück dauerhaft rechtlich gesichert haben. 

(4) Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung von bestehenden Grundstücksan-

schlüssen an eine andere geeignete Stelle auf eigene Kosten verlangen, soweit sie an 

der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind. 
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(5) 1 Grundstücksanschlüsse werden ausschließlich in Abstimmung mit der Stadt ver-

schlossen. 2 Die Kosten für das Verschließen des Grundstücksanschlusses trägt der 

Grundstückseigentümer. 

(6) 1 Die Grundstücksanschlüsse sind vor Beschädigung zu schützen und müssen zu-

gänglich sein. 2 Der Grundstückseigentümer darf keinerlei Einwirkungen auf die Grund-

stücksanschlüsse vornehmen oder vornehmen lassen, insbesondere dürfen sie nicht 

überbaut werden. 3 Eine Überbauung mit einem Nebengebäude ist mit Zustimmung 

der Stadt ausnahmsweise dann zulässig, wenn sonst die Ausnutzung des Grundstücks 

unangemessen behindert würde. 

(7) 1 Grundstückseigentümer haben vorhandene Grundstücksanschlüsse sowie die Her-

stellung, Änderung oder Verlegung von Grundstücksanschlüssen auf ihren Grundstü-

cken unentgeltlich zuzulassen und zu dulden. 2 Betroffene Grundstückseigentümer 

sollen rechtzeitig über Art und Umfang der beabsichtigten Inanspruchnahme ihres 

Grundstücks benachrichtigt werden. 

 

Abschnitt III: Grundstücksentwässerungsanlage 

§ 16 

Genehmigungsvorbehalt und Antragsverfahren, Arbeiten auf Grundstücken Dritter 

(1) 1 Die Herstellung, Änderung, Anpassung und Beseitigung von Grundstücksentwässe-

rungsanlagen bedarf der Genehmigung durch die Stadt. 2 Dies gilt nicht für die Herstel-

lung, Änderung, Anpassung oder Beseitigung von Sanitär-Ausstattungsgegenständen 

und zugehörigen Sanitärinstallationen, soweit sie zur Grundstücksentwässerungsan-

lage gehören. 3 Wasserrechtliche Genehmigungsvorbehalte oder Anzeigepflichten 

bleiben unberührt. 

(2) 1 Die Genehmigung nach Absatz 1 Satz 1 ist schriftlich in zweifacher Ausfertigung bei 

der Stadt auf dem dafür vorgesehenen Formblatt zu beantragen. 2 Dabei sind die im 

Formblatt aufgeführten Unterlagen, Pläne und Beschreibungen beizufügen. 3 Der voll-

ständige Antrag ist spätestens einem Monat vor dem beabsichtigten Beginn der Arbei-

ten an der Grundstücksentwässerungsanlage zu stellen. 4 Soll die Herstellung, Ände-

rung, Anpassung oder Beseitigung der Grundstücksentwässerungsanlage im Zusam-

menhang mit Arbeiten erfolgen, für die nach der Landesbauordnung ein Bauantrag 
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oder Bauvorlagen erforderlich sind, kann der Antrag auch zusammen mit dem Bauan-

trag oder den Bauvorlagen bei der Stelle eingereicht werden, bei der der Bauantrag 

oder die Bauvorlagen nach Maßgabe der Landesbauordnung einzureichen sind.  

(3) 1 Aufgrabungen und andere Arbeiten auf Grundstücken Dritter dürfen nicht ohne Ge-

nehmigung des Grundstückseigentümers vorgenommen werden. 2 Handelt es sich um 

Grundstücke der Stadt oder sollen die Arbeiten auf öffentlichen Straßen stattfinden, 

die in der Straßenbaulast der Stadt stehen, ist die Genehmigung bei der Stadt auf dem 

dafür vorgesehenen Formblatt zu beantragen. 

 

§ 17 

Allgemeine Anforderungen an die Planung, Herstellung, den Betrieb, die Unterhal-

tung, Anpassung und Beseitigung von Grundstücksentwässerungsanlagen 

Grundstücksentwässerungsanlagen und ihre Bestandteile sind vom Grundstückseigentü-

mer auf eigene Kosten nach den jeweils aktuellen allgemein anerkannten Regeln der 

Technik und den Bestimmungen dieser Satzung zu planen, herzustellen, zu betreiben, zu 

unterhalten, anzupassen, zu ändern und zu beseitigen. 

 

§ 18 

Zusätzliche Anforderungen an Grundstücksentwässerungsanlagen (Revisions-

schächte, Rückstausicherung, Vorbehandlungs- und Kleinkläranlagen) 

(1) 1 Für jeden Grundstücksanschluss ist auf dem anschlussnehmenden Grundstück ein 

Revisionsschacht herzustellen. 2 Der Revisionsschacht ist an zugänglicher Stelle mög-

lichst nahe der Grenze zu der öffentlichen Straße oder dem Grundstück herzustellen, 

in der bzw. auf dem die Anschlussleitung vom Sammler abzweigt. 3 Ist die Herstellung 

eines Revisionsschachts auf dem anschlussnehmenden Grundstück nicht möglich o-

der unzumutbar (z. B. weil die Bebauung unmittelbar an die öffentliche Straße grenzt), 

kann die Stadt die Herstellung an anderer geeigneter Stelle zulassen. 4 Ist eine Reini-

gungsöffnung oder ein Revisionskasten an geeigneter Stelle auf dem anschlussneh-

menden Grundstück vorhanden, kann die Stadt auf die Herstellung eines Revisions-

schachtes verzichten. 

(2) 1 Jeder Grundstückseigentümer hat sein Grundstück selbst gegen Rückstau aus den 

zentralen öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtungen zu schützen. 2 Die Stadt 
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haftet nicht bei Schäden, die durch fehlende, mangelhafte oder funktionsgestörte 

Rückstausicherungen entstanden sind. 3 Rückstauebene ist grundsätzlich die Ober-

kannte des niedrigsten grundstücksnächsten Schachtes im Bereich der jeweiligen 

zentralen öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtung aus Sicht des anschlussneh-

menden Grundstücks, soweit die Stadt im Einzelfall nichts anderes bestimmt hat. 

4 Räume und Bestandteile von Grundstücksentwässerungsanlagen, die unterhalb der 

Rückstauebene liegen, müssen gegen Rückstau gesichert sein. 

(3) 1 Vorbehandlungsanlagen, wie z. B. Abscheider, Schlammfänge, Neutralisations- und 

Entgiftungsanlagen mit den dazugehörigen Kontrolleinrichtungen sind herzustellen 

und zu betreiben, wenn  

1. die Inhaltsstoffe im unbehandelten Abwasser oder seine Beschaffenheit die Grenz-

werte aus der Anlage D zu dieser Satzung oder die Richtwerttabelle der Anlage I 

zum Arbeitsblatt A 115 der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser 

und Abfall e. V. (DWA) in der jeweils aktuellen Fassung überschreiten, wobei der 

jeweils niedrigere Wert maßgebend ist, 

2. dies gesetzlich oder nach dieser Satzung vorgeschrieben ist 

oder 

3. im Einzelfall von der Stadt bestimmt ist. 

2 Auf Grundstücken auf denen Leichtflüssigkeiten, Lösungsmittel, Öle oder Fette ins 

Abwasser gelangen können, z. B. bei Tankstellen, Waschanlagen oder Werkstätten 

u. ä., sind Vorrichtungen zur Abscheidung dieser Stoffe aus dem Abwasser herzustel-

len und zu betreiben. 3 Satz 1 Ziffer 2 und 3 gelten für Mess-, Kontroll-, Rückhaltungs- 

sowie solche Anlagen entsprechend, mit denen die Menge des eingeleiteten Abwas-

sers dosiert oder gedrosselt wird. 4 Der ordnungsgemäße Betrieb der Anlagen ist der 

Stadt nachzuweisen und durch Betriebstagebuch zu dokumentieren. 5 Bei Vorbehand-

lungsanlagen gilt die Übersendung einer Kopie der Quittung über die ordnungsgemäße 

Reinigung und Entleerung der Anlage als Nachweis. 6 Die Stadt kann im Einzelfall wei-

tere Nachweise verlangen. 

(4) 1 Auf Grundstücken, die dem Anschlusszwang an die dezentrale öffentliche Abwasser-

beseitigungseinrichtung unterliegen und hiervon nicht befreit sind, sind Kleinkläranla-

gen herzustellen und zu betreiben. 2 Wird das Grundstück an die zentrale öffentliche 

Schmutzwasserbeseitigungseinrichtung angeschlossen, ist die Kleinkläranlage binnen 

zwei Monaten nach dem betriebsfertigen Anschluss an die zentrale öffentliche 
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Schmutzwasserbeseitigungseinrichtung stillzulegen und von der Stadt entleeren zu 

lassen. 3 Soweit eine bestehende Kleinkläranlage durch eine neue Kleinkläranlage er-

setzt wird, ist die alte Kleinkläranlage binnen zwei Monaten nach der betriebsfertigen 

Herstellung der Verbindung der übrigen Grundstücksentwässerungsanlage mit der 

neuen Kleinkläranlage stillzulegen, von der Stadt entleeren zu lassen und zu beseiti-

gen. 

 

§ 19 

Anpassung von Grundstücksentwässerungsanlagen 

1 Entspricht eine Grundstücksentwässerungsanlage nicht oder nicht mehr einer der Anfor-

derungen aus § 17 oder § 18, kann die Stadt den Grundstückseigentümer verpflichten, die 

Anlage innerhalb angemessener Fristen auf eigene Kosten entsprechend anzupassen; 

insbesondere kann die Stadt die Herstellung einer Abwasserhebeanlage oder eines 

Pumpwerks für die Druckrohrentwässerung fordern. 2 Entsprechendes gilt, wenn die Stadt 

ihre öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtungen in einer Weise ändert, die eine An-

passung der Grundstücksentwässerungsanlage erforderlich machen. 

 

§ 20 

Baubeginn und Abnahme 

(1) Die Durchführung von Arbeiten an einer Grundstücksentwässerungsanlage sind der 

Stadt spätestens eine Woche vor Beginn auf dem dafür vorgesehenen Formblatt 

schriftlich anzuzeigen. 

(2) 1 Die Benutzung der öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtungen darf erst erfol-

gen, nachdem die Stadt die hergestellte, geänderte oder angepasste Grundstücksent-

wässerungsanlage vollständig genehmigt und abgenommen hat. 2 Die Abnahme er-

folgt in zwei Schritten: 

1. einer Vorabnahme am nicht verfüllten Leitungsgraben 

und 

2. einer Hauptabnahme, die nach Abschluss der Arbeiten und Einreichung eines 

schriftlichen und nachprüfbaren Dichtheitsnachweises durchgeführt wird. 

3 Die Abnahme ist spätestens eine Woche vor Abschluss der Arbeiten an der Grund-

stücksentwässerungsanlage bei der Stadt auf dem dafür vorgesehenen Formblatt 
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schriftlich zu beantragen. 4 Werden bei der Vor- oder Hauptabnahme Mängel festge-

stellt, so sind diese innerhalb einer von der Stadt bestimmten Frist zu beseitigen. 5 Mit 

der Abnahme übernimmt die Stadt keine zivilrechtliche Haftung für die mangelfreie und 

vorschriftsmäßige Ausführung der Grundstücksentwässerungsanlage. 

 

§ 21 

Erreichbarkeit und Leerung von Kleinkläranlagen 

(1) 1 Kleinkläranlagen müssen jederzeit verkehrssicher und ungehindert von Entsorgungs-

fahrzeugen angefahren und entleert werden können. 2 Hierzu gehört auch eine ausrei-

chende Beleuchtung. 

(2) 1 Der in Kleinkläranlagen anfallende Schlamm wird von der Stadt im Regelfall einmal 

im Jahr eingesammelt und abgefahren. 2 Die Stadt kann im Einzelfall von der Regelent-

sorgung abweichen oder dessen Intervall verlängern oder verkürzen 3 Die Termine für 

die Regelentsorgung werden durch die Stadt bekannt gegeben. 

 

Abschnitt IV: Verwaltung der öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtungen 

und Grundstücksentwässerungsanlagen 

§ 22 

Prüfungs- und Überwachungsbefugnisse, Auskunftspflichten, Zutritts- und Zu-

gangsrechte 

(1) 1 Beschäftigte der Stadt sowie von der Stadt beauftragte Dritte (z.B. Abfuhrunterneh-

men) haben das Recht, die öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtungen, Grund-

stücksentwässerungsanlagen und das darüber ein- und abgeleitete Abwasser zu über-

wachen und zu prüfen, insbesondere dürfen sie Messungen vornehmen und Abwas-

serproben nehmen und untersuchen lassen. 2 Die Kosten für die Untersuchung tragen 

der Einleiter und der Grundstückseigentümer als Gesamtschuldner, falls ein Verstoß 

gegen die Bestimmungen dieser Satzung, insbesondere ein Verstoß gegen die Einlei-

tungsbedingungen aus § 11 festgestellt wird, andernfalls die Stadt. 

(2) 1 Grundstückseigentümer sowie alle übrigen Personen, die die Grundstücksentwässe-

rungsanlage und den zugehörigen Grundstücksanschluss regelmäßig nutzen (z.B. 

Mieter oder Pächter), haben alle für die Überwachung und Prüfung der Grundstück-

sentwässerungsanlage erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 2 Auf Aufforderung der 
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Stadt hat der Grundstückseigentümer zudem die Pflicht, die tatsächlich vorhandene 

Grundstücksentwässerungsanlage gegenüber der Stadt in Plänen analog der Bauvor-

lagenverordnung darzustellen. 

(3) 1 Beschäftigten der Stadt sowie von der Stadt beauftragten Dritten (z.B. Abfuhrunter-

nehmen) ist jederzeit ungehinderter Zutritt zu den Grundstücken und Räumen zu ge-

währen, auf denen bzw. in denen sich Bestandteile der öffentlichen Abwasserbeseiti-

gungseinrichtungen und Grundstücksentwässerungsanlagen befinden. 2 Alle Bestand-

teile der Grundstücksentwässerungsanlagen, insbesondere Revisionsschächte, Rück-

stausicherung, Vorbehandlungs- und Kleinkläranlagen müssen für die Beschäftigten 

oder beauftragten Dritten ungehindert zugänglich sein. 3 Alle Kontrollöffnungen müs-

sen stets gut wahrnehmbar bleiben. 4 Wohnungen, Häuser, Gärten, Höfe und sonstige 

räumlich gegenüber der Öffentlichkeit abgeschirmte Flächen und Räume dürfen ohne 

Zustimmung des Berechtigten nur zur Verhütung dringender Gefahren für die öffentli-

che Sicherheit und Ordnung betreten werden. 

(4) Grundstückseigentümer sowie alle übrigen Personen, die eine Grundstücksentwässe-

rungsanlage und den zugehörigen Grundstücksanschluss regelmäßig nutzen, sind 

verpflichtet, Maßnahmen nach Absatz 1 bis 3 zu dulden und dabei Hilfe zu leisten. 

(5) Entspricht eine Grundstücksentwässerungsanlage nicht oder nicht mehr einer der An-

forderungen aus § 17 oder § 18 oder wird Abwasser unter Verstoß gegen die Bestim-

mungen dieser Satzung, insbesondere die Einleitungsbedingungen aus § 11, eingelei-

tet, kann die Stadt den Anschluss des Grundstücks oder die Übernahme des Abwas-

sers verweigern, wenn andernfalls erhebliche Störungen oder Gefahren für die jewei-

lige öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung zu erwarten wären; bei Gefahren für 

Leib und Leben ist die Stadt hierzu verpflichtet. 

(6) 1 Mit der Vornahme oder Nichtvornahme einer Überwachung oder Prüfung einer 

Grundstücksentwässerungsanlage sowie durch deren Anschluss an die jeweilige öf-

fentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung übernimmt die Stadt keine Haftung für die 

Mangelfreiheit der Anlage. 2 Dies gilt auch, wenn sie bei einer Überwachung oder Prü-

fung Mängel festgestellt hat, die eine Gefahr für Leib und Leben darstellen. 

(7) Die übrigen Prüfungs- und Überwachungsbefugnisse, Auskunftspflichten, Zutritts- und 

Zugangsrechte nach dieser Satzung bleiben unberührt. 
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§ 23 

Mitteilungspflichten 

(1) 1 Grundstückseigentümer sowie alle übrigen Personen, die eine Grundstücksentwäs-

serungsanlage und den zugehörigen Grundstücksanschluss regelmäßig nutzen (z.B. 

Mieter oder Pächter), haben der Stadt alle Kenntnisse, die sie über Veränderungen an 

der Grundstücksentwässerungsanlage und dem zugehörigen Grundstücksanschluss 

erlangen, unverzüglich mitzuteilen. 2 Eine Mitteilung muss insbesondere erfolgen, 

wenn Kenntnisse darüber erlangt werden, dass 

1. die Grundstücksentwässerungsanlage oder der Grundstücksanschluss nicht mehr 

benutzt wird, außer Betrieb genommen werden soll, betriebsunfähig, verstopft, be-

schädigt, nicht mehr wasserdicht oder in anderer Weise in seiner Funktion gestört 

ist, 

2. die Voraussetzungen des Anschlusszwangs entfallen, 

3. sich die Art des eingeleiteten Wassers ändert (z.B. statt häuslichem Abwasser nun-

mehr gewerbliches Abwasser eingeleitet wird), 

4. sich die Beschaffenheit des eingeleiteten Ab-, Grund-, Quell-, Baugruben- oder 

Drainagewassers ändert, 

5. sich die Menge des eingeleiteten Ab-, Grund-, Quell-, Baugruben- oder Drainage-

wassers wesentlich ändert, 

6. Abwasser oder Stoffe, die nach dieser Satzung, insbesondere § 11, nicht eingelei-

tet werden dürfen, in die Grundstücksentwässerungsanlagen oder öffentlichen Ab-

wasserbeseitigungseinrichtungen gelangen oder zu gelangen drohen, 

7. die von der Stadt festgelegten Mengen- oder Frachtgrenzen überschritten werden 

oder 

8. die Inhaltsstoffe im eingeleiteten Abwasser oder seine Beschaffenheit die Grenz-

werte aus der Anlage D zu dieser Satzung oder die Richtwerttabelle der Anlage I 

zum Arbeitsblatt A 115 der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser 

und Abfall e. V. (DWA) in der jeweils aktuellen Fassung überschreiten, wobei der 

jeweils niedrigere Wert maßgebend ist. 

3 In dringenden Fällen, zum Beispiel bei Schadens‐, Stör‐ und Katastrophenfällen, ist 
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die Mitteilung vorab unverzüglich telefonisch vorzunehmen und schriftlich nachzuho-

len.  

(2) Die übrigen Mitteilungs- Anzeige- und Mitwirkungspflichten nach dieser Satzung blei-

ben unberührt. 

 

§ 24 

Betriebsunterbrechungen und ihre Folgen 

(1) 1 Die Stadt kann die Abwasserbeseitigung unterbrechen, soweit dies zur Vornahme 

betriebsnotwendiger Arbeiten erforderlich ist. 2 Die Unterbrechung soll möglichst un-

verzüglich behoben werden. 3 Ist die Unterbrechung von längerer Dauer, sollen die 

hiervon betroffenen Grundstückseigentümer in geeigneter Weise benachrichtigt wer-

den. 

(2) 1 Bei Störungen (z. B. Ausfall eines Pumpwerks, Leitungsschäden, Leitungsüberlas-

tungen, Verstopfungen, Verspätungen beim Entleeren und Abfahren von Kleinkläran-

lagen durch Defekte an den Entsorgungsfahrzeugen, Streik) oder Betriebsunterbre-

chungen der Bestandteile der öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtungen be-

steht kein Anspruch auf Gebührenminderung oder auf Schadensersatz für die durch 

die Störungen oder Betriebsunterbrechungen verursachten Schäden. 2 Satz 1 gilt nicht 

für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und 

nicht für sonstige Schäden, die auf einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflicht-

verletzung der Stadt oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen der 

Stadt beruhen. 3 Satz 1 gilt ferner nicht für Ansprüche nach § 839 BGB, Art. 34 GG 

(Amtspflichtverletzungen) sowie nicht für Ansprüche nach dem Haftpflichtgesetz. 

 

§ 25 

Abgaben 

Zur Deckung des Aufwandes für die Herstellung, die Erneuerung, den Aus- und Umbau 

sowie für die Benutzung der öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtungen und die In-

anspruchnahme besonderer Leistungen (Amtshandlungen oder sonstige Tätigkeiten) er-

hebt die Stadt nach Maßgabe gesonderter Satzungen Abgaben (insbesondere Beiträge, 

Gebühren und Kostenerstattungen). 
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Abschnitt V: Schlussbestimmungen 

§ 26 

Datenverarbeitung 

Die Stadt ist aufgrund der gesetzlichen Vorschriften berechtigt, die zur Anwendung dieser 

Satzung erforderlichen personenbezogenen Daten zu verarbeiten. 

 

§ 27 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig nach § 111 Abs. 2 LWG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 3 Abs. 4 Satz 6 den Wechsel der dinglichen Berechtigung an einem 

Grundstück nicht oder nicht rechtzeitig anzeigt; 

2. entgegen § 7 Abs. 1 Satz 2 die öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtungen 

oder ihre Bestandteile unberechtigt herstellt, ändert, unterhält oder beseitigt; 

3. entgegen § 7 Abs. 3 die öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtungen oder ihre 

Bestandteile unberechtigt betritt; 

4. entgegen § 9 Abs. 3 Drainageleitungen zur Ableitung von Niederschlagswasser, 

freiem oder gespanntem Grundwasser, Quellwasser, Baugrubenwasser oder un-

belastetem Drainagewasser ohne ausnahmsweise Zulassung der Stadt an die 

zentralen öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtungen anschließt; 

5. entgegen § 11 Abs. 4 und 5 die dort genannten Abwässer oder Stoffe in die öffent-

lichen Abwasserbeseitigungseinrichtungen oder Kleinkläranlagen einleitet; 

6. entgegen § 11 Abs. 6 Zerkleinerungsgeräte für die in § 11 Abs. 4 Ziffer 1 aufge-

führten Stoffe und Abfälle an die zentralen öffentlichen Abwasserbeseitigungsein-

richtungen oder Grundstücksentwässerungsanlagen anschließt oder Abwasser zur 

Einhaltung von Grenz- oder Einleitungswerten verdünnt; 

7. entgegen § 11 Abs. 7 Dampfleitungen oder Dampfkessel an die zentralen öffentli-

chen Abwasserbeseitigungseinrichtungen oder Grundstücksentwässerungsanla-

gen anschließt;  
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8. entgegen § 11 Abs. 13 Wasser, das zum Waschen von Fahrzeugen oder Fahr-

zeugteilen verwendet wurde, über Straßeneinläufe oder auf andere Weise in die 

zentrale öffentliche Niederschlagswasserbeseitigungseinrichtung einleitet; 

9. entgegen § 11 Abs. 15 ohne Zustimmung der Stadt in die zentrale öffentliche Nie-

derschlagswasserbeseitigungseinrichtung einleitet; 

10. entgegen § 11 Abs. 17 Kondensate aus gas- oder ölbetriebenen Feuerungsanla-

gen ohne Genehmigung der Stadt in die zentralen öffentlichen Abwasserbeseiti-

gungseinrichtungen oder Kleinkläranlagen einleitet; 

11. entgegen § 12 Abs. 1 sein Grundstück nicht rechtzeitig an die jeweilige bestehende 

zentrale öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung anschließt; 

12. entgegen § 12 Abs. 3 sein Grundstück nicht rechtzeitig an die dezentrale öffentliche 

Abwasserbeseitigungseinrichtung anschließt; 

13. entgegen § 12 Abs. 5 den Antrag nach § 16 nicht oder nicht rechtzeitig stellt; 

14. entgegen § 13 Abs. 1 nicht das gesamte auf dem Grundstück anfallende Abwasser 

in die jeweilige zentrale öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung einleitet; 

15. entgegen § 13 Abs. 2 nicht das gesamte auf dem Grundstück anfallende Schmutz-

wasser in die Kleinkläranlage auf dem Grundstück einleitet; 

16. entgegen § 15 Abs. 6 Grundstücksanschlüsse überbaut oder sonstige nachteilige 

Einwirkungen auf die Grundstücksanschlüsse vornimmt; 

17. entgegen § 16 Abs. 1 Satz 1 eine Grundstücksentwässerungsanlage ohne Geneh-

migung der Stadt herstellt, ändert, anpasst oder beseitigt; 

18. entgegen § 17 Grundstücksentwässerungsanlagen und ihre Bestandteile nicht 

nach den jeweils aktuellen allgemein anerkannten Regeln der Technik plant, her-

stellt, betreibt, unterhält, anpasst, ändert oder beseitigt; 

19. entgegen § 18 Abs. 3 Satz 1 oder 2 eine Vorbehandlungsanlage oder einen Ab-

scheider nicht betreibt; 

20. entgegen § 18 Abs. 4 Satz 1 auf Grundstücken, die dem Anschlusszwang an die 

dezentrale öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung unterliegen und hiervon 

nicht befreit sind, keine Kleinkläranlage herstellt oder betreibt; 

21. entgegen § 18 Abs. 4 Satz 2 oder 3 eine Kleinkläranlage nicht oder nicht rechtzeitig 

stilllegt, von der Stadt entleeren lässt oder beseitigt; 
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22. entgegen § 20 Abs. 1 die Durchführung von Arbeiten an einer Grundstücksentwäs-

serungsanlage nicht oder nicht rechtzeitig anzeigt; 

23. entgegen § 20 Abs. 2 Satz 1 eine hergestellte, geänderte oder angepasste Grund-

stücksentwässerungsanlage ohne vollständige Genehmigung und Abnahme der 

Stadt benutzt; 

24. entgegen § 21 Abs. 1 die verkehrssichere oder ungehinderte Anfahrbarkeit von 

Kleinkläranlagen mit Entsorgungsfahrzeugen behindert; 

25. entgegen § 22 Abs. 2 Satz 1 die dort vorgeschriebenen Auskünfte nicht erteilt; 

26. entgegen § 22 Abs. 3 Satz 1 den Zutritt zu Grundstücken oder Räumen verwehrt, 

auf denen bzw. in denen sich Bestandteile der öffentlichen Abwasserbeseitigungs-

einrichtungen und Grundstücksentwässerungsanlagen befinden; 

27. seine Mitteilungspflichten aus § 23 Abs. 1 nicht oder nicht rechtzeitig erfüllt. 

(2) Ordnungswidrig nach § 134 Abs. 5 GO handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig dem 

Anschluss- oder Benutzungszwang aus § 12 und 13 zuwiderhandelt. 

(3) Die Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 können mit einer Geldbuße bis zu 50.000 

Euro geahndet werden. 

 

§ 28 

Übergangsregelungen für eingeleiteten Genehmigungs- oder Abnahmeverfahren 

Die vor Inkrafttreten dieser Satzung eingeleiteten Genehmigungs- oder Abnahmeverfah-

ren werden nach den Satzungsvorschriften zu Ende geführt, die zu Beginn des Verfahrens 

galten.  

 

§ 29 

Inkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. 

(2) 1 Gleichzeitig tritt die Satzung der Stadt Rendsburg über die Abwasserbeseitigung (Ab-

wassersatzung) vom 16.12.2011 außer Kraft.  

(3) Übertragungen oder Zuordnungen der Abwasserbeseitigungspflicht, die durch oder 

aufgrund  



S. 32 

 

1. der Satzung der Stadt Rendsburg über die Abwasserbeseitigung (Abwassersat-

zung) vom 16.12.2011  

2. früherem Satzungsrecht, 

oder  

3. früheren gesetzlichen Bestimmungen  

erfolgt sind, behalten ihre Gültigkeit.  

 

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 

 

Rendsburg, den 22.12.2023 

 

gez. Sönnichsen  L. S. 

 

Janet Sönnichsen 

Bürgermeisterin  
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Anlage A 

Grundstücke für die die Abwasserbeseitigungspflicht durch  

öffentlich-rechtlichen Vertrag auf den Abwasserzweckverband Wirtschaftsraum 

Rendsburg übertragen wurde 

 

a) Die Satzung der Stadt Rendsburg über die Abwasserbeseitigung gilt im gesamten Ge-

biet der Stadt Rendsburg mit Ausnahme folgender Grundstücke, für die die Abwasserbe-

seitigungspflicht vollständig durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 

27.9./15.11.1993 und 21./31.10.1996 auf den Abwasserzweckverband Wirtschaftsraum 

Rendsburg (AZV) mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde des Landes Schles-

wig-Holstein übertragen wurde: 

 

Lage Germarkung Flur Flurstücke 

Nübbeler Weg 51, 53 (im Be-

reich Posthof) 

Rendsburg 36 25/12, 25/05, 97 

Kronwerker Moor 109/110, 

140/141, 147, 148 

Rendsburg 2 109, 110, 140/1, 147/1, 148/5, 

148/7, 148/8, 198, 202 

 

 

Dadurch sind die im Zusammenhang mit dem Bau und dem Betrieb der Abwasseranlagen 

für die in dieser Vereinbarung aufgeführten Grundstücke obliegenden Pflichten und zu-

stehenden Rechte auf den AZV übergegangen, dem auch die Befugnis eingeräumt wurde, 

die Abwasserbeseitigung dieser Grundstücke und ihren Anschluss an die  

Abwasseranlage des AZV nach seinem Satzungsrecht zu regeln.  
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Anlage B 

Grundstücke außerhalb des Gebiets der Stadt Rendsburg, für die die  

Abwasserbeseitigungspflicht durch öffentlich-rechtlichen Vertrag auf die Stadt 

Rendsburg übertragen wurde 

 

a) Die Satzung der Stadt Rendsburg über die Abwasserbeseitigung gilt für folgende 

Grundstücke außerhalb des Stadtgebietes, für die die Abwasserbeseitigungspflicht für 

Schmutzwasser durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 14.07./ 05.08.1986 vom 

Abwasserzweckverband Wirtschaftsraum Rendsburg (AZV) auf die Stadt Rendsburg 

übertragen wurde: 

 

Lage Gemarkung Flur Flurstücke 

Lotsenstation 1 (Schülp bei Rendsburg) Schülp bei Rendsburg 1 11/3 

Lotsenstation 2 (Schülp bei Rendsburg) Schülp bei Rendsburg 1 11/6 

Lotsenstation 3 a-c (Schülp bei Rends-

burg) 

Schülp bei Rendsburg 1 11/5 

 

 

b) Die Satzung der Stadt Rendsburg über die Abwasserbeseitigung gilt für folgende 

Grundstücke außerhalb des Stadtgebietes, für die die Abwasserbeseitigungspflicht für 

Schmutzwasser durch öffentlich-rechtliche Vereinbarungen vom 09.08.2005 bzw. 16.06./ 

23.06.2005 vom Abwasserzweckverband Wirtschaftsraum Rendsburg (AZV) und für 

Regenwasser von der Gemeinde Osterrönfeld auf die Stadt Rendsburg übertragen 

wurde (Gemeinsames Erschließungsgebiet bzw. Interkommunales Gewerbegebiet): 

 

Lage Gemarkung Flur Flurstücke 

Bischofskamp, Gustav-Ro-

bert-Kirchhoff-Straße, Marie-

Curie-Straße (Osterrönfeld) 

Osterrönfeld 14 1/3, 2, 3/3, 3/4, 3/5, 4/1, 4/2, 5, 6 

15 85/2, 86/1, 88/2, 89/3 
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c) Die Satzung der Stadt Rendsburg über die Abwasserbeseitigung gilt für folgende 

Grundstücke außerhalb des Stadtgebietes, für die die Abwasserbeseitigungspflicht voll-

ständig durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 28.10./ 06.11.1986 von der Stadt 

Büdelsdorf auf die Stadt Rendsburg übertragen wurde: 

 

Lage Gemarkung Flur Flurstücke 

Kortenfohr 26 (Büdelsdorf) Büdelsdorf 1 43/3 

 

in der damaligen Gemeinde, heute Stadt Büdelsdorf, wurde die öffentliche Aufgabe der 

Abwasserbeseitigung mit Genehmigung des Innenministers des Landes Schleswig-Hol-

stein der Stadt Rendsburg über ihr Satzungsgebiet hinaus übertragen. Dadurch sind die 

im Zusammenhang mit dem Bau und dem Betrieb der Abwasseranlagen für die in diesen 

Vereinbarungen aufgeführten Grundstücke obliegenden Pflichten und zustehenden 

Rechte auf die Stadt Rendsburg übergegangen, der auch die Befugnis eingeräumt wurde, 

die Abwasserbeseitigung dieser Grundstücke und ihren Anschluss an die Abwasseranlage 

der Stadt nach ihrem Satzungsrecht zu regeln.  
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Anlage C 

Grundstücke außerhalb des Gebietes der Stadt Rendsburg, für die die  

Niederschlagswasserbeseitigungspflicht durch öffentlich-rechtlichen Vertrag auf 

die Stadt Rendsburg übertragen wurde 

 

 

-   einstweilen frei   -  
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Anlage D 

Grenzwerte der Beschaffenheit und der Inhaltsstoffe von Schmutz- oder Misch-

wasser vor Einleitung in die zentralen öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrich-

tungen sowie in Kleinkläranlagen 

 

Vorbemerkung: 

 

Einleitungen in die zentralen öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtungen sowie in 

Kleinkläranlagen sind zulässig, wenn die Bestimmungen der Satzung und die nachstehen-

den Anforderungen und Richtwerte gemäß des DWA-Regelwerkes M 115-2 Anhang A.1 

eingehalten werden. 

 

Sie dienen den folgenden schutzwürdigen Interessen: 

• Die Allgemeinheit vor Schäden, Gefahren und Belästigungen zu schützen, 

 

• dass in den öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtungen tätige Personal vor 

Schäden, Gefahren und Gefährdungen zu schützen, 

 

• die öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtungen in ihrem Bestand und ihre 

Funktionsfähigkeit nicht zu beeinträchtigen 

 

• die Einhaltung der (wasser-)rechtlichen Vorgaben für die Abwassereinleitungen in 

Gewässer zu ermöglichen, 

sowie 

 

• Schwierigkeiten bei der Schlammbehandlung und -entsorgung bzw. -verwertung 

zu vermeiden. 

Neben den Grenzwerten für die Konzentrationen sind im begründeten Einzelfall auch Men-

gen- und Frachtbegrenzungen möglich. Grenzwerte dürfen nicht durch Verdünnung, son-

dern müssen durch Vermeidung, Verminderung, Vorbehandlung oder sonstige betriebli-

che Maßnahmen eingehalten werden. Dies gilt nicht für Parameter, deren Schadwirkung 

ausschließlich aus ihrer Konzentration folgt (z. B. Sulfat und pH-Wert). Das Abfallbeseiti-

gungsrecht bleibt hiervon unberührt. 
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Parameter Richtwert Bemerkung 

1. Allgemeine Parameter Anforderungen/Richtwerte 

Temperatur höchstens 35°C  

pH-Wert 6,5 bis 10  

Absetzbare Stoffe nicht begrenzt soweit eine Schlammabscheidung wegen 

der ordnungsgemäßen Funktionsweise 

der öffentlichen Abwasseranlage erforder-

lich ist, kann eine Begrenzung im Bereich 

von 1 – 10 ml/l nach 0,5 Stunden Absetz-

zeit, in besonderen Fällen auch darunter 

erfolgen. 

2. Organische Stoffe und Stoffkenngrößen 

2.1 Schwerflüchtige lipophile Stoffe (u. a. verseifbare Öle und Fette) 

Direkt abscheidbar 100 mg/l DIN 38 409 Teil 19 

Gesamt 300 mg/l soweit Menge und Art des Abwassers bei 

Bemessung nach DIN EN 1825 (Fett-

abscheider) zu Abscheideranlagen über 

Nenngröße 10 (> NS 10) führen (DIN 38 

409 Teil 17) 

2.2 Kohlenwasserstoffe 

Direkt abscheidbar 50 mg/l DIN 38 409 Teil 19 l (bei Abscheidern für 

Leichtflüssigkeiten EN 858 und DIN 1999–

100 beachten). 

Gesamt 100 mg/l DIN 38 409 Teil 18 / DIN EN ISO 9377-2 

Gesamt 20 mg/l soweit im Einzelfall eine weitergehende 

Entfernung von Kohlenwasserstoffen er-

forderlich ist (DIN 38 409 Teil 18) 

2.3 Halogenierte organische Verbindungen 

Adsorbierbare organi-

sche Halogenverbin-

dungen (AOX) 

1,0 mg/l  

Leichtflüssige haloge-

nierte Kohlenwasser-

stoffe (LHKW) 

0,5 mg/l 

 

als Summe aus Trichlorethen, Tetracho-

rethen, 1,1,1-Trichlorethan, Dichlormethan 

und Trichlormethan, gerechnet als Chlor 

(Cl) 

2.4 Organische halogenfreie Lösemittel 

Organische halogen-

freie Lösemittel 

10 g/l als TOC mit Wasser ganz oder teilweise mischbar 

und biologisch abbaubar gem. OECD 301 

(DIN 38 412 Teil 25) 
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2.5 Weitere organische Stoffe 

wasserdampfflüchtige  

halogenfreie Phenole 

100 mg/l Phenolindex (als C6H5OH) 

Farbstoffe  nur in einer so niedrigen Konzentration, 

dass der Vorfluter nach Einleitung des Ab-

laufes einer mechanisch-biologischen 

Kläranlage nicht optisch verfärbt ist und 

eine biologische Abbaubarkeit vom Her-

steller des Farbstoffes bescheinigt wird. 

3. Metalle (Anorganische Stoffe - gelöst und ungelöst-) 

Aluminium (Al) - keine Begrenzung, soweit keine Schwie-

rigkeiten bei der Abwasserableitung und -

reinigung auftreten (siehe "Absetzbare 

Stoffe") 

Antimon (SB) 0,5 mg/l  

Arsen (As) 0,5 mg/l  

Barium (BA)  5 mg/l  

Blei (Pb) 1 mg/l  

Cadmium (Cd) 0,5 mg/l  

Chrom`6wertig (Cr) 0,2 mg/l  

Chrom (Cr) 1 mg/l  

Cobalt (Co) 2 mg/l  

Eisen (Fe) - keine Begrenzung, soweit keine Schwie-

rigkeiten bei der Abwasserableitung und -

reinigung auftreten (siehe "Absetzbare 

Stoffe") 

Kupfer (Cu) 1 mg/l  

Mangan (Mn) - gem. BImSchV 

Nickel (Ni) 1 mg/l  

Quecksilber (Hg) 0,1 mg/l  

Selen (Se) 1 mg/l  

Thallium (Ti) - gem. BImSchV 

Vanadium (V) - gem. BImSchV 

Zink (Zn) 5 mg/l  

Zinn (Sn) 5 mg/l  

4. Weitere anorganische Stoffe (Anorganische Stoffe - gelöst -) 

Cyanid, leicht freisetz-

bar (CN) 

1 mg/l  

Fluorid (F) 50 mg/l  

Phosphor, gesamt (P) 50 mg/l  

Sulfat (SO4 2-) 600 mg/l  

Sulfid, leicht freisetzbar 

(S2-) 

2 mg/l  
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Stickstoff aus Ammo-

nium und Ammoniak 

(NH4-N+NH3-N) 

200 mg/l  

Stickstoff aus Nitrit 

(NO2-N) 

 

 

10 mg/l  

5. Chemische und biochemische Wirkungskenngrößen 

Spontane Sauerstoff-

zehrung 

100 mg/l  

Aerobe biologische  

Abbaubarkeit 

 In Einzelfällen unter Zugrundelegung von 

nicht abbaubarer CSB / ToC Konzentrati-

ons- und Frachtwerte und DoC-Abbaubar-

keit 

Nitrifikationshemmung ≤ 20 %  

 

6. Hinweis 

Parameter mit Anforderungen in den Anhängen zur Abwasserverordnung an das Abwas-

ser vor Vermischung oder für den Ort des Anfalles sind vorrangig einzuhalten. 


